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timation des außer der Ehe gebornen Kindes wurde nie gedacht
Da V der Qter Die wurde aufmerkſam gemacht,
die unterlaſſene Legitimation jene Kindes jetzt erwirken,
und ſie kam mit 4  ihrem Anſuchen zUum Pfarrer In dieſem Falle
konnte die Legitimation nicht einfach durch Ufnahme des erfor⸗
erlichen Protokolls vorgenommen werden, der Pfarrer ging aber
richtig bor. Er agte der L, ſie möge mit Zeugen wieder
kommen; CTL nahm dann mit denſelben ein rotoko auf, In
welchem ſie erklärte, daß ſie jenen Knaben von ihrem verſtorbenen
Ehemann außer der Ehe gehabt habe, daß dieſer ſich immer als
Qater denſelben benommen, nd ihn den übrigen in der
Ehe gebornen Kindern gleich gehalten habe Die Zeugen
beſtätigten, daß der Knabe allgemein als ein Sohn des Verſtor—
benen galt, dieſer zwiſchen demſelben und den anderen Kindern
nie einen Unterſchied gemacht habe U w. Dieſes rotoko
wurde dann amm dem Taufſchein des 3u legitimirenden Kindes,
dem Trauungsſchein der Eltern und dem Todtenſchein des Vaters
an das biſchöfliche Ordinaria geſendet, und erſt ber den von

demſelben zurückgelangten Auftrage die Legitimation im Tauf
eingetragen. inz Io  h. anlang, C.⸗

Einige Formen des anzleiſtyles.) Nur koor⸗
dinirte Aemter, wie Statthalterei und Konſiſtorium (Ordinariat),
Arram und Bezirkshauptmannſchaft oder emeindevorſtehung
verkehren mittelſt Noten) oder Zuſchriften, gebrauchen gegenſeitig
die verbindenden Ausdrücke „ſich beehren“, „In Dienſtesfreund—

mittheilen“, „das dienſthöfliche Tſuchen ſtellen, e·
älligſt veranlaſſen 3u wollen und benennen die beantwortete Zu
chrift oder Note“ eine „geſchätzte“ oder „ſehr geſchätzte“ B.
In Erwiderung der ſehr geſchätzten ote vom oder dem
in der geſchätzten Zuſchri geſtellten Anſinnen ent:
ſprechend beehrt ſich das dienſthöflich mitzutheilen. U.

Wenn die Aufſchrif Note! lautet, ſo iſt die Adreſſe oder der Titel
iunten auf der letztbeſchriebenen Seite anzuſetzen.
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Alle teſe Au  U  drücke ſind aber unſta

0

. venn ern Unterge
ordnetes mit eine höhere Behörde (wie farram und onſi
orium ein Schriftſtück Geſuch, Eingabe, Bericht, Vorſtellung)
richtet; man edient ſich hier der Orte „bittet gnädigſte
Bewilligung Ni aber: bittet gnädigſt!!)“, „ſte das Unter
thänigſte Anſuchen“, „Mmeldet gehorſamſt“, „bittet ehrfurchtsvoll“

gnädig Ni gefälligſt) veranlaſſen 3u wollen, und be
nennt den „Erlaß“ oder „Beſcheid“, welcher 3u beantworten t,
einen „hohen“ beziehw „gnädigen“, B. dem im hohen Erla
vom ertheilten Auftrage entſprechend U. w.“ Die
1

ι „Hochlöbliche oder Hohe“ (im Texte als beziehendes
Beiwort: Hochdortig) gebrau man gewöhnlich bei dem
Ke der Statthalterei und des Miniſteriums, „Wohllöb—
lich oder löbliche“ (im exte Wohldortig) aber bei den übrigen
weltlichen Aemtern. Ein amtliche Schriftſtück darf nur Einen
Gegenſtand, U aber zwei verſchiedene behandeln, ſo wäre e8
nicht richtig, wenn Ein farram ́Um Ratifikation von 1
briefen da Anſuchen ſtellen und unter Einem Um rThöhung
des Organiſtengehaltes bitten oder Vereinsgelder 2) einſenden
würde. Aemtliche Schriftſtücke, bon einer Behörde

eine andere gerichtet werden, ſchließen nie nit der bei Schrift
ſtücken einer Perſon aMan eine andere oder eine Behörde de⸗
bräuchlichen Phraſe der Verſicherung größter Hochachtung oder
der Erwartung gnädigſter Gewährung, ſondern (8 genügt die
infache deutlich geſchriebene Fertigung. Linz Pinzger, C  2  2  S.

ede Antwort auf ein ämtliches Schriftſtück hat mn der ge nit
der Angabe von deſſen Cummer Uun Datum beginnen. Dieſe Angabe
iſt ehr wichtig und verräth deren Unterlaßung ſtets wenig akt und Rück
ſicht, da das betreffende Aint ohne Kenntniß der Nummer den bezüglichen
Vorakt viel ſchwerer findet.

In der iözeſe Linz iſt eS Gepflogenheit, daß die Dombaugelder ſtets
Unter einem eigenen Rubrum, niemals auf einem olchen oder einer ingabe
mit anderen Vereinsgeldern vermengt, eingeſendet werden; ſelbſtverſtändli

nichts im Wege, daß nit dieſen Unter Einem Kouvert verpackt ſind


